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den atu cht 2SsSe und CN, au nem
> dem sıch Relativismus, Skepsis, Wissenschaftsglaube un mangelndes
Wertgefühl seltsam un einıgermaßen hoffnungslos mischen“45. Wır können NUr

hoften, daß der bedeutende und verdienstvolle deutsche Juristeine düstere Pro-
gestellt hat

Die Bodenreform Chile
Johannes Schauft

eit Jahrzehnten stand die Agrarreform 1 chilenischen Nationalkongreß Zur
Diskussion und War dadurch Politikum erster Ordnung geworden!. Dieser
heftige Meınungsstreıit beruhte auf der Tatsache, dafß S1  1 Chile, WIe vielen
anderen lateinamerikanıschen Ländern, die aus der Kolonialzeit übernommenen
Grundbesitzverhältnisse fast nverändert bewahrt und dadurch sehr
gunstiıigen Struktur der chilenischen Landwirtschaft geführt hatten. Denn ach dem
etzten Agrarzensus VO  } 1955 besaßen Ö, Prozent aller Landwirte Prozent des
landwirtschaftlich nutzbaren Landes, während sıch die Hälfte aller übrigen Land-

MIt O: Prozent der Agrarfläche begnügen mußte?

Neue Juristische Wochenschrift, 13 Jahrg 1960. Zitiert nach MAIL Naturrecht oder Rechtspositivis-
m7145 , 1962, 576
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Nach der Zusammenstellung der Herderkorrespondenz arz 1963, Soziographische Beilege Nr. 17) ber den

Grundbesitz Lateinamerika“ machten nach Quellen die Latifundien ber ha 2, 9/9 aller landwirt-
schaftlichen etrıebe INIL 40, 0/9 der andwirtschaftlichen Fläche aus, während die Kleinbetriebe ha 23 0/ aller
andwirtschaftlichen Bertriebe IN1% 17 0/9 der andwirtschaftlichen Fläche stellten. Nach The ace and Features of Latin
America (T Keports, E Maıi betrug die landwirtschaftliche Erwerbsbevölkerung Chile 29,6 %/ der
Erwerbsbevölkerung. Nur Argentinien un Uruguay 1SE der Anteıl T1INSCT, Haıiıtı Öchsten. In Mexiko be-
tragt er 5/, ”/o, Brasilien 50, 0%

Im übrıgen muß INa darauf aufmerksam machen, daß Statistiken ber die Besitzverhältnisse Chile, aber auch
den übrigen lateiınamer:ıkanıschen Ländern der davon betroftenen Interessen IMI größter Vorsicht be-

urteılen sınd Für die Praxis haben überhaupt Nur Regionalerhebungen Wert Deshalb mußten auch für die
Vorbereitung der Odenreiorm Chıiıle Ccue estatıstische Grundlagen eschafit werden, die eiNe gesündere Besitz-
struktur ZC18CN, weıl S16nıcht durch irgendwelche linksgerichtete politische Absıchten gefärbt sind, VO:  =] denen
sich auch nordamerikaniısche „Sachverständige“ nicht ı frei halten.
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gewöhnlich« Besitzkonzentratic wenıgen.Händen, anderseits‘ aber uch du
eineunrentable Bodenzersplitterung aus, Denn, ährend die Durchschnittsgröße
der ,, hacienda“ (Latifundien), als der Oft üblichen orm des Großgrundbesitzes
rund A 000 Hektar betrug, War der kleinbäuerliche Grundbesitz (Minifundien)

Mittel— 1 Hektar‚grofßun gewährte, bei schlechten Böden, seiNemMm Be-
sSıiıtzer undessen Famiuılie oft ıcht einmal das Existenzminimum. Die sıch ausdie-
SCMH ungleichen.Grundbesitzverhältnissen ergebendenso7z1alen Spannungen wurden
schließlich unerträglich,daß C1116 durchgreifende Bodenreform auch VOo  =] den
chilenischen Bischöfen als dringend notwendig erachtet un wiederholt befürwortet
wurde. Be1i ‚ derGesetzgebung hat der chilenische Episkopat MT Gutachten

Berufung aut die christliche Soziallehre, VOTallem auf die Enzyklika ,Mater
er Magistra“ mitgewirkt. Darüber hinaushaben nach Meldungen der
Erzbischof :VO  3 Santıago, Kardinal Sıilva Henriques, un der Bischof Manuel Lar-
raın durch Verteilung VO  3 kirchlichem Grundbesitz Landarbeiter C1in WERWEI
sendes Beispiel gegeben.

Doch erst als die chilenische Regierung August 1961 aufder Konferenz
der amerikaniıschen Wirtschaftsminister dem VO Präsidenten der Vereinigten
Staaten ıinspiırıerten „Bündnis für denFortschritt“? beitrat un S1' Rahmen
dieses multilateralen Entwicklungsprogramms auch verpflichten mußte, eine grar-
reform durchzuführen, begann SIC S1 MTL dieser ernsthaft befassen. Denn 1ı

Absatz des ersten Abschnittes der „Charta von Punta del ste W1e der „Ver- ;
trag Zzu  sErrichtung des Bündnisses für denFortschritt ı Rahmen der T1-
kanischen Organisation“ offiziell:geNANNL wird, heißt esS ausdrücklich:

4 „Im Rahmen derEigenständigkeit jedes Landes sollen Programme umfassender _
iAgrarreformen gefördert werden, die tatsächlichen Wandel der Struk-

underungerechtenBesitz- un Nutzungssysteme des Bodensführen sollen;
dies erforderlich IST, und ZW ar soll das System der Latifundien un

1

Minifundien. durcheın gerechtes Eigentumssystem ersetzt werden. Na Ergan-
Zung zweckmäßige Kredite, technischeHiltfe, KommerzialıisierungundVer-
teilung derErzeugnisse-sol] der Boden für den iıh bearbeitenden Menschen ZUr

Grundlage seiNeTr wirtschaftlichen Stabilität, Ausgangspunkt für seinen

nehmenden Wohlstand und ZU Unterpfand für Freiheit _ und Würde
werden.“

In diesem Sınnehatdie chilenische Regierung O15 Gesetz ber 1e Boden-
retorm erlassen, das November 1962 Staatsanzeiger veröffentlicht
wurde. Eshandelt sıchdabei e1in Rahmengesetz, das neben Reihe VvVon 1NSs
einzelne gehenden Bestimmungen VOTL allem die Grundsätze. festsetzt, nach denen
dıe Reglerung innerhalb VO  s Tagen die technischen Durchführungsbestimmungen

Europa-Archiv, olgeNäheres hierzu bei Jürgen V PRELLWITZ Das „Bündnis für den Fortschritt“
YOmM Dezember 1961
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der Bodenreförn'n_ fläsä meßtjähi"igcf:i
Studien verschiedener technischer Regierungskommissionen und Jangwieriger Ver-
handlungen 7zwiıschen den rel chilénischen Regierungsparteien 1St, muß es als ein
Kompromiß betrachtet werden; dessen Unklarheiten hoffentlich durch die noch
erlassenden Durchführungsbestimmungen beseitigt werden.

Da WIr 1er icht 1im einzelnen aut die Artikel des (sesetzes eingehen können,
wollen WIr 3885 darauft beschränken, das AD chilenische Bodenreformgesetz 1n
seinen wesentlichen Merkmalen knapp umreißen. Dabeı wAare zunächst festzu-
stellen, daß 1eS$s (esetz prinzıpiell eiıne Abkehr vVo römischen Besitzrecht dar-
stellt, indem 65 den Grundbesitzer ‚ verpflichtet, se1n Land 1im Allgemeininteresse

nutzenÄ Aus dieser „sozialen Verpflichtung“ wird in dem (jeset7z annn auch das
echt der Gemeinschaft abgeleitet, den schlecht verwalteten Grundbesitz ent-

eıgnen un einem neuen, befähigteren Landwirt übertragen.
Das eue Bodenreformgesetz unterscheıidet jedoch 7Wel Formen der Enteignung,

und ZW ar einmal die Enteignung VOoO  e} schlecht bewirtschaftetem Land, dessen Er-
traäge weıilt dem Provinzdurchschnitt lıegen, und die Enteignung VO  3 gul
bewirtschaftetem Land, wenn CS infolge seiner Lage iın eıiner reformierenden
Zone für die OFrt notwendige Flurbereinigung benötigt wird. Für den ersten

Fall VO  w} Enteignung wırd gegenwärtig 1m Nationalkongreß eıne Abänderung des
Staatsgrundgesetzes behandelt, die eıne Entschädigung be1 totaler Enteignung
mit zehnprozentiger Anzahlung un Restzahlungen 1in ıcht 15 Jahren VOI-

sıeht, während 1M 7weıten Falle die allgemeinen Bedingungen des freien Land-
verkauts gelten und der Grundbesitzer berechtigt 1St, eın Restgut ım Aus-
ma VO  e zehn Vollbauernstellen für sıch un Je einer Vollbauernstelle für jedes
mit ıhm ebende Kind zurückzubehalten. Dem (Gesetz ach können jedoch icht
NUTr Latiıfundıien, sondern auch Minifundien enteignet werden, falls s1e unrentabel
sind un Vollbauernstellen zusammengelegt ‚ werden mussen. Großgrund-
besitzer, die ıhr Land freiwillig aufteılen, genießen große steuerliche un
sonstige Erleichterungen, mussen aber dafür orge tragen, daß mindestens Pro-
ent ıhrer bisherigen Angestellten und Landarbeiter als Neusiedler aut ;hrem
bisherigen Land anNgESETZL werden. 1]le mi1t den Enteignungen VO  e Grundbesitz
zusammenhängenden Rechtsfragen werden in erster Instanz VO  3 den dafür
ständigen okalen Gerichten entschieden, unbeschadet der Appellatiqnsmöglichkeit

das Land- oder Kassationsgericht.
Zum Unterschied VO den 1n A lateinamerikaniıschen Ländern‘*, wıe ın

Mexiko un Kuba, aber auch in Venezuela willkürlich durchgeführten Boden-
reformen 1St 1m chilenischen Bodenreformgesetz die Gewähr dafür geboten;
daß die notwendig &verdenden Enteignungen VO  - Grund un Boden ach

féstgesetzten Rechtsnormen erfolgen un dafß dem davon betroffenen ‘. Grundbe-
ber den Stand der Bodenretorm 1n Lateinamerika unterrichtet, : wenn auch vorwiegend nach der gesetzgeberi-

schen Seite, Robert ALEXANDER Agrarıan Reform ın Latın America, ır Foreign Affairs, Oktober 1962.

98



Chilfor

sıtzer jedemFalle:€eiNe ANSCMESSCHEC Entschädigung gewährt WIr d Dereinz1ge
unklare, un deshalb auch VOchilenischen Kritikern beanstandete Punkt ı die-
SC} Gesetz 1ST lediglich der für Chile ıNECUArLIZEC un unbestimmte Begriff
der „sozialen Verpflichtung“.

Durch diese ,, soz1iale Verpflichtung“ 111 der Gesetzgeber die Landwirte oftenbar
intensıiveren Bewirtschaftung ıhres Grundstücks ZWINSCH. Denn bisher W ar

die Produktivität der chilenischen Landwirtschaft celhbst für lateinamerikanısche
Verhältnisse, ungewöhnlich SECNNG, Lrug SIEC doch LLUFL 15 Prozent Zzu Sozial-
produkt beli, obwohl ber Prozent aller Erwerbstätigen beschäftigt sınd
Auch 1e4% sıch dieser Nachkriegszeit noch C111 Absinken dieser ohnehin schon

Produktivität feststellen, enn Jahre 19572 WAar der Ertrag der chileni-
schen Landwirtschaft Pro Kopf der Bevölkerung Prozent als
Durchschnitt 934/38

Dadurch entstand ein zunehmender Mangel Lebensmiutteln, der be] dem Star-
ken Anwachsen der Bevölkerung Chıiles, die SeIT Beendigung des etzten Weltkrieges
fast ein Drittel zunahm, NUr durch erhöhte Nahrungsmitteleinfuhren WEeTitt-

gemacht werden konnte, W 4s sıch PaSSıV auf die Handelsbilanz auswirkte Aller-
dings MU InNnan dabei auch berücksichtigen dafß VO  e der Millionen Hektar
umtassenden Gesamtoberfläche Chiles nach Ansıcht der Experten Nnur 44 Millio-
nen Hektar der 61 Prozent landwirtschaftlich nutzbar sind enn der Rest sınd
unfruchtbare Wuüusten un Hochgebirge daß der Nahrungsmittelspielraum der
Chilenen begrenzt 1ST Doch wurde selbst dieser begrenzte Nahrungsmittelspiel-
Faum bisher iıcht rationell gENULZL da, nach dem Agrarzensus VO  a} 19572 nNnur

Millionen Hektar regelmäßig beackert un eCitere 160 01010 Hektar MItL bst
un Gemüuse bebaut, also NUr 7 W e1 Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche
kultiviert wurden

Um die Lebensmittelversorgung der einheimischen Bevölkerung sicherzustellen,
erarbeitete die chilenische Regierung Jahre 1953 Achtjahresplan für die
Landwirtschaft der die Ernährungsautarkie durch Erweiterung der Anbaufläche
durch künstliche Bewässerung WIC durch die Steigerung der Produktivität der and-
wıirtschaftlichen Betriebe erreichen versuchte. Tatsächlich gelang e iıhr, bıs 1957/
‚4 Miıllionen Hektar Neuland durch künstliche Bewässerung urbar machen: un

INan hofft, auf diese Weıse noch weıtere ZWEI1I Miıllionen Hektar CN.
Gleichzeitig bemühte INa  } sıch durch energische Gegenmafßsnahmen die fortschrei-
tende Bodenerosion einzudämmen un bessere Verkehrsverbindungen VO  e.; den
wichtigsten Anbaugebieten nach den Hauptverbrauchszentren schaften,; den
Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse erleichtern un verbilligen Leider
konnte INa  w aber, AUS Mangel Mitteln enn die ZUur Durchführung dieses
Achtjahresplanes bewilligten 300 Millionen Dollar bald verbraucht nıcht
die ebenfalls geplante Mechanisierung der landwirtschaftichen Betriebe WIC die
achliche Schulung des Landvolks erforderlichen Ausmaße urchführen, da{flß
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rungsSz achs zurückblieb und das Planziel, die Ibstversorgung hi
bensmitteln, nıcht erreicht wurde.

Deshalb blieb der Gesetzgeber oftenbar bemüht, MmM1t diesem Bodenreform-
n gESETZ WEN1ISgSTENS die formalrechtlichenVoraussetzungen für die erstrebte Ernäh-

„rungsautarkie Chiles schaffen, un gab der Forderung:er 1 der chilenischen
Volksfront (FRAP) vereinten Linksparteien auf Zerschlagung des Großgrund-
besitzes durch Festsetzung der Betriebsgrößennıcht nach Dies DA er aber auch

4 _ deswegennicht, weiıl die gunstigste Betriebsgröße i Lande w 1e Chile,
das sıch fast ber Breitengrade erstreckt und, MI1T Ausnahme der tropisch-feuch-

ten, fast alle Klimazonen der Erde umfaßt, sehr unterschiedlich ı1STt und deshalb
d nıcht einheitlich festgelegt werden ann. So annn eC1n bäuerlicher Kleinbesitz 1ı

regenreichen Süden Chiles ertragreicher als CINC große ,hacienda“ regeNarm«cN
Längstal Mittelchiles oder ı trockenen Norden sSe1N. Unter Berücksichtigung die-
ser klimatischen Unterschiede ıWICder ebenfalls sehr verschiedenen Bodengüte siehtB
das eue Bodenreformgesetz auch DUr „regionale Strukturänderungen un Re-
$formen“ VOL,wobei dem Gesetzgeber oftenbar be1 der Neuverteilung des Grund-

> 2 besitzes eiNeEe „Unidad Economica“ (= Wirtschaftseinheit ı orm mittel-
A  Z  M  S großen Vollbauernstelle) Familienbesitz als Ideal vorschwebt. Denn dieser

. „Unidad Economica“ WIr: durch as eue Bodenreformgesetz. eine Opro-
zentige Ermäßigung der Einkommens- un der Komplementärsteuer, der. i
Chile cehr hohen Erbschaftssteuer gewährt. Überdies wırd eın als „Unidad

'3 Economica“ regıstrıerter landwirtschaftlicher Betrieb durch 4S Gesetz Zu

„unteilbaren und icht zusammenlegbaren Ganzen“‚erklärtund seinem JE-
weılıgen Besitzer werden: ZUE Ablösung der Anerben Sonderkredite ZUuge-

sichert, WOMmM1 INa  - offenbar die eitere Bodenzersplitterung durchErbteilungY  K  a verhindern 111
Um dieser Vergünstigungen teilhaftig werden, mußder andwirtschaftliche

Betrieb den VO CGesetz ausführlich beschriebenen Charakteristiken „Uni-
dad Economica“ entsprechen und mu{ß als solche regıstrıert werden. Diese für

f  G Chile neuartıge Wirtschaftseinheıit ı1St ke  1n metrisches Flächenmafß gebunden,
sondern entspricht Vollbauernstelle, die VO  3 ein fünfköpfigen Bauern-

famılie hne die ständige Zuhilfenahme remder Arbeitskräfte bewirtschaftet Wer-

den kann un dabe1 der Famiıilie ecin angemMtSSCHNCS Finkommen7zusichert. Sıe MUu
sich 1ı Familienbesitz befinden un der Besitzer muß mi1t seiner Familie ständig
auf ıhr wohnen.

Da bisher NUuUr WEeN1igEC landwirtschaftliche Betriebe diesem Idealtyp der „Uni-
dad Economica“ entsprechen, _muß erst durch Neusiedlerstellen geschaffen
werden. Deshalb 1STt der Schaffung un Verteilung VO  - Neusiedlerstellenein

„ ganzer Abschnitt des Bodenreformgesetzes gewidmet..Das dafür erforder-
liche Landhofft Inan entweder durch die Aufteilung VO  3 Latifundien, dieZusam-
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ahr enref 1
wenı1gstens Neusiedlerstellen d'in nachfolgendenJahren 5

eu& Wirtschaftseinheiten errichten. Als Neusiedler können sich NUur Famı
lienvorständebewerben, die bereits ı der Landwirtschaft gearbeitet haben un
dementsprechend über ausreichende Erfahrungen verfügen. Ihre Auswahl erfolg
durch ein alle persönlichen Einflüsse un Vorurteile ausschaltendes Punktsystem
be1 dem die Arbeitsjahre i der Landwirtschaft, 1e Fachausbildung, aber auch

580die Kinderzahl besonders berücksichtigt werden. Dıie bisherigen Arbeiter und An
gestellten des aufzuteilenden Grundstückes die bei der ‘Grundzusammen
legung leer dusSSCHANSCHCN Kleinstbauernerhalten Sonderpunkte, die ıhnen prak
tisch eln absolutes Vorrecht auf die vergebenden Neusiedlerstellen gewähren..
Die Arbeiter und Kleinstbauern, die Von diesem Vorrecht - keinen Gebrauch
machen, haben Anrecht auf eine Geldablöse, die jedoch nıcht Lasten desvor

herigen Besitzers geht, sondern ihnen VO  $ derMITer Neuaufteilung des Grund
undBodens betrauten Körperschaft gewährt wird. Diese vergibt dieNeusiedler
stellen auch wirtschaftsfertig die ihrer.Bewirtschaftung ausgewählten Be-
werber, die dafür CiIHe 15dreiprozentige Baranzahlung eistenIMNMUusSsSCchund
die Restschuld ; Jahren bei vlerprozentiger Verzinsung auf Produktenpreis
basıs. begleichen können. Dıie endgültigen Besitztitel erhält der Neubauer jedoch
erst nach trel abzahlungsfreien Jahren. Falls dieser Verpflichtung. durch er w

SCHNEC CISCNEC Unfähigkeit icht nachkommt, kann autf dem Verwaltungswege
der Neusiedlerstelle entferntwerden. Während der 30jährigen.Amortisationsfris
hat Anspruch auf Betriebs-und Inventarkredite. _

Überdieswerden den Neusiedlern durch das (eset7z Fachberatung un besonder
Kredite für ihreGenossenschaften zugesichert. Weiıtere Sonderbestimmungen gel]
ten fürdieErschließung und Besiedlung der südchilenischen Provınz Aysenund

.  .der sSı1ıe angrenzenden Gebiete, den Neusiedlern besonders große Vergünsti
SUuNgcCh und Steuererleichterungen gewährt werden sollen, ohl jene abge-
legenenund bisher NUur sehr unn besiedelten Landesteile endlich kolonisieren
nd  1 die chilenischeVolkswirtschaft einzugliedern. Auch für die Umsiedlung de
Indianer_aus den bereitsüberfüllten Reservaten ı andere Regionen enthält
Gesetz zahlreiche Sonderbestimmungen.
1n besondererAbsatz ı1ST der rechtlichen Flurbereinigung ı Chile gewidmet,

einmal dennoch Aaus der Kolonialzeit stammenden Grundbesitz, dessen Rechts
tıtel oft umstrıtten, weiıl 7zweiıfelhaften Ursprungs, sınd, Jegalisieren, aber auch

die rechtswidrigeLageder ASquatter Il Selbstsiedler), die sich ZU

srößten eil auf Fiskalländereien niedergelassen haben, bereinigen.‚Weıtere
Bestimmungen gelten der notwendigenEntschuldung der chilenischen Landwirt-
schaft So können cstark verschuldete Güter ihre hypothekaren, aber auch andere
Schulden mit Land ablösen,indem S$1e€ es dem Staate SA gerichtlichen Schätzpreis Wa 0 a
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übereignen. Man hofft offenbar,daß dadurch Land YASRC Neubesiedlung
frei wiırd.
_ Jedenfalls beschränkt siıch das FU chilenische Bodenreformgesetz nıcht NUur, WI1e

Vorläutfer ı anderen lateinamerikanischen Ländern, aut die Neuverteilung
des schon vorhandenen un bewirtschafteten Grundbesitzes, sondern strebt darüber
hınaus eiNel umfassende Retform der chilenischen Landwirtschaft a diese end-
lich instand SEUZEN; ihrer Hauptaufgabe, die einheimische Bevölkerung AaUuUSTC1-

chend mM1t Lebensmitteln veErSOrg«en, gerecht werden
Um dieses Ziel ZUu erreichen sieht das (zeset7z die Schaffung VO  —$ rel NCUCNM, AUtfO-

Körperschaften VOILIL, die M1It der Durchführung SEINECI Bestimmungen be-
werden. Dies sind  ®
Der „Conse7J0 Superi0r de Fomento Agropecnarıo“ Il Landwirtschaftlicher

Förderungsrat), EIHE zentrale Planungs- und Koordinierungsbehörde, die VOTLF

allem die Bodenreform 1 iıhren großen L.ınıen festlegen, die regionalen Zonen
und die Prioritäten einteılen, und annn für jede Zone den notwendigen R eform-
und Förderungsplan ausarbeiten soll Dieser Plan sıeht Berücksichtigung
der regionalen Gegebenheıiten und Bedürfnisse jeder Zone, die Neuregelung der
Grundbesitzverhältnisse WI1IC die Verbesserung der Absatzverhältnisse für Agrar-
produkte durch Ausbau der Verkehrsverbindungen und Weiterverarbeitungs-
betriebe VOL Außerdem soll durch Schaffung regionalen Kredit- und (38-
IIOSSCI'ISChQ.H'‚SWCSCI‘IS durch achliche Unterrichtung der Lebensstandard der
Landbevölkerung un deren Produktivität gehoben werden.

Der Förderungsrat wırd dem Landwirtschaftsministeriıum unterstellt, doch DCc-
hören ıhm als Beiräte auch Vertreter der Ministerien für Wirtschaft Wiederaufbau,
Oftentliche Arbeiten, Staatsbesitz un Kolonisatıon, die Geschäftsführer des
Bodenreformamtes, des landwirtschaftlichen Entwicklungsinstituts, der Landwirt-
schaftsabteilung der staatlichen Förderungskörperschaft des staatlichen Handels-
INSTITULTS, die Vertreter der Staatsbanken, der Siedler- und Baugenossenschaften,

die Dekane der andwirtschaftlichen Fakultäten der re1 Staatsunıiıversitaten
Außerdem annn der Staatspräsident och Tel persönliche Beauftragt?e den

Förderungsrat entsenden, daf ı diesem GremiLum alle irgendwie der Land-
wirtschaft ıintfe  ten Institutionen un Verbände Chiles vertireten Sind.

Die ZzwWw eıite durch das CuUeC Bodenreformgesetz geschaffene Körperschaft 1ST

das Instıtuto de Desarrollo Agropecuarıo Landwirtschaftliches Entwicklungs-
instıtut) das Aaus dem bisherigen Beratungsdienst des Landwirtschaftsministeriums
gebildet un VO  e} diesem unabhängig gemacht wird Doch bleibt der jeweilige
Landwirtschaftsminister Vorsitzender dieses Entwicklungsinstituts das VOTL allem
die technische Betreuung, aber auch die finanzielle Überwachung der Klein- un
Mittellandwirte un ihrer Genossenschaften übernehmen soll Das Entwicklungs-

wiıird Arbeıit den ıhm VO Förderungsrat übertragenen Zonen auf-
nehmen und OFrt auch die Neubauern betreuen, sobald die ersten Jahre ach ıhrer
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Seßhaftmachung verflossen sind. Dazuwırd das Institut über CISCHCIL Fonds,
der durch jahrlıche Züuschüsse Aaus dem Staatshaushalt erganzt ird, verfügen..

Als dritte Körperschaft wurde die „Corporacıon de Ia Reforma Agrarıa
Bodenreformamt) durch das C Bodenreformgesetz geschaffen S1e 1ST C1iNe

Privatgesellschaft der öffentlichen Hand un geht Aaus der bereits VOTFr 25 Jahren
gegründeten Ca]a de Colonizacion Agrıicola“ I staatliche Siedlungskasse®) her-
VOL S1e 1ST als das eigentliche Exekutivorgan der Bodenretorm betrachten un
verfügt, obwohl S1C CiNe staatliche Behördeist, dank ihrer Konstitution ber die Ak-
tionsfreiheit Privatunternehmens. Zwar ı1ST ıhr Präsident ebenfalls er ıe1-
lıge Landwirtschaftsminister, doch wird ihr Geschäftsführer VO Staatspräsıdenten
persönlich erNanntT, der 2AZu icht 1Ur Beamten, sondern auch erfahre-
nen Landwirt ann.

Die Aufgabe der „Corporacıon“ besteht VOL allem ı der Durchführung der
VO Förderungsrat ausgearbeiteten regionalen Reformpläne, SOWEeILTt diese die AÄn-
derung der Grundbesitzverhältnisse durch auf der Enteignung VO  e} Land
dessen Neuaufteilung un Neubesiedlung betreften Sie führt demnach auch die
Auswahl un Anleitung der Neusiedler, die autf Vollbauernstellen angesetzt
werden, durch un für die Errichtung ländlicher Arbeitersiedlungen und
handwerklicher Betriebe Dabei wırd S1C VO  3 regionalen KOommıissıonen er-

die sowohl Aaus Staatsbeamten WI1C AaUS den Vertretern der Landwirtschaft
gebildet werden.

Die Festlegung der Aufgabenbereiche dieser rel Körperschaften durch das €
setiz sol] womöglich Kompetenzstreitigkeiten 7wischen iıhnen ermeiden. Die Hın-
zuziehung VO  aD} Fachleuten AUS der Agrarwissenschaft WI1e Aaus der
Landwirtschaft 1ST begrüßen, weıl dadurch die sachgemäße Durchführung der
notwendigen Agrarreformen einigermaßen gewährleistet wird Obwohl die einzel-
8101 Bestimmungen des chilenischen Bodenreformgesetzes wohldurchdacht
un harmonisch aufeinander abgestimmt sind hängt Durchführung aber
auch noch Von anderen Faktoren aAb die sich nıcht zuletzt aus der innerpolitischen
Entwicklung Chiles ergeben werden. Dıie Entscheidung darüber fällt Mi1t den
Präsidentenwahlen Jahre 1964 VO  ‘ deren Ausgang auch die Durchführung
dieses VO  3 der konservatıv liberalen Regierungskoalition verabschiedeten
Gesetzes abhängt.

Denn die oppositionelle Volksfront (FRAP), die MIiItt diesem Gesetz Sanz un
Dar nıcht einverstanden 1ı1ST weiıl ıhr eiNlc radikalere Agrarreform“ nach mexikanı-
schem und kubanıschem Beispiel vorschwebt würde CS, falls S1C die Macht
kommt, höchstwahrscheinlich abändern oder 7zumindest die durch dieses (sesetz

gewährten Garantıen, WIEC die Entschädigung für ENTLEISNEICNHN Grundbesitz, auf-
heben Hinzukommt daß dıe Durchführung der diesem Gesetz vorgesehenen

1€. hıerzu Die hilenische Siedlungskasse Von Christot VO'  - UNT.: der Sammelschrift Land-
erschließung und Kolonisation 17 Lateinamerika vVon Dr Johannes CHAUFF Ländschriftenverlag ONN 1959
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el der dafür benötigten ) ittel gsbei dem
„Bündnisses für den Fortschritt“ gewährt werden, doch wiırd S1C auch aut das e1in-

heimische Privatkapital — die Rückwanderung des 11in  ®Ausland infolge der In-
flation geflohenen Kapitals durch Währungsstabilisierung iStdafür entscheidend
zurückgreifenun sich die Opferfreudigkeit des chilenischen Volkes wenden

mussen. Dennprıvate Fremdkapitalien wird S1C für die Reformun Weiterent-
X wicklung der chilenischen Landwirtschaft aum erhalten, weıl sich diese bekannt-

lich VOTL derart JangfristigenInvestitionen i Wirtschaftszweig, der ertah-
rungsgemäß erst nach Jahrzehnten und auch annn1LLUT geringfügige Diyvyıdenden
abwirft, scheuen. Deshalb i1St CS auch verfrüht, schon ı die Erfolgsaussichten der
chilenischen Bodenreform abzuwägen. Man ann Urhoften, daß s1ie S wWw1e das
Gesetz es vorsieht, durchgeführt wird, auch WECeNNn dabei ıcht alle Ziele der noch

aufzustellenden regionalen Reformpläne erreicht werden. Denn damıiıt Wareschon
viel erreicht, weıl die beabsichtigte Flurbereinigung zwangsläufig :7AUIE erhofften

Strukturveränderung der chilenischen Gesellschaft und Wirtschaft führen wird

Beı1den Mönchen< Berge Athos
ZurJahrtausendfeier 963 - 1963

Jean Decarreaux

Es gibt 1Ur ein Ärt,; den Berg Athos kennenzulernen, un das 1St ıcht die
Lektüre. Sıe kann uns ZW ar auf den Geschmack bringen, doch IC erfüllt zugleich

die Phantasıie alschen Bildern. Selbst dasSegelboot, das Man SalonikimM1e-

ten kann, gt azu ıcht Es legtNUur für urze Augenblicke den kleinen
Hifen un Klöstern d doch diese Kontakte bleiben flüchtig un außerlich.
Den Athos begreift NUr, Wer ihm MI der Seele Pilgersnaht, SOWEITt mMOS-
lı MITL derSeele mittelalterlichen Pilgers. Wenn ıh aber betritt,
hne Vorurteil und einfach MI oftener Seele, ann hat der Athos eichtes

8  D Spiel, dieSympathie des Besuchers CN.Miıt den Mönchen leben, ihren
Gottesdiensten teilnehmen, der VWeisheit ihrer Erfahrung lauschen, das heißt wahr-
haftig die uns vertraute. Welt hinter siıch lassen und ein Land voller Wunder be-
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